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Fragebogen 

zu Beziehungen zur Scientology-Organisation 
 

Hinsichtlich des Zwecks der Erhebung wird auf die umseitige Bekanntmachung der Bayeri-
schen Staatsregierung vom 29. Oktober 1996 verwiesen. Ohne die Beantwortung der Fragen 
wird die Bewerbung nicht bearbeitet. 

 
 
Anlässlich meiner Bewerbung um Einstellung beantworte ich folgende Fragen: 
 
1. Stehen Sie in geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen (z. B. ehrenamtlicher oder angestellter Mitar-

beiter, Vereinsmitglied, Inhaber eines vertraglichen Nutzungsrechts hinsichtlich der Technologie des 
Gründers der Scientology-Organisation, L. Ron Hubbard) zu einer Organisation, die nach Ihrer Kennt-
nis die Technologie von L. Ron Hubbard verwendet oder verbreitet oder nach diesen Methoden arbei-
tet? 

Unter den Begriff Organisationen fallen alle Organisationen, Gruppen und Einrichtungen der Sciento-
logy-Organisation, d. h. z. B. auch solche, die sich im sozialen und wirtschaftlichen Bereich oder im Bil-
dungsbereich betätigen. 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Bezeichnung) 

        

 
 
2. Unterliegen Sie den Weisungen einer Organisation, die Hubbards Technologie verwendet oder verbrei-

tet? 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Bezeichnung) 

        

 
 
3. Nahmen Sie in den letzten zwölf Monaten oder nehmen Sie an Veranstaltungen, Kursen, Schulungen, 

Seminaren o. ä. bei o. g. Gruppierungen teil, die die Technologien von L. Ron Hubbard verwenden 
oder verbreiten oder nach diesen Methoden arbeiten, oder haben Sie sich hierzu bereits angemeldet? 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Bezeichnung) 

        

 
 
4. Unterstützen Sie o. g. Gruppierungen auf andere Weise ideell oder finanziell? 

  Nein 

  Ja, nämlich*) (Art und Weise der Unterstützung) 

        

 



 
5. Arbeiten Sie nach Methoden von L. Ron Hubbard oder wurden Sie nach diesen Methoden geschult? 

  Nein 

  Ja 

 
 
 
 
Familienname, Vorname(n)      geboren am 

            

 
 
Ort, Datum 

       
 

  Unterschrift 
 
  



Hinweise zur Vereinbarkeit 
von Beziehungen zur 

Scientology-Organisation 
mit einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst 

 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung 

vom 29. Oktober 1996 Nr. 476-1-160 
(Bayer. Staatsanzeiger 1996 Nr. 44) 

 
 
Die Scientology-Organisation in allen ihren Er-
scheinungsformen ist eine Vereinigung, die unter 
dem Deckmantel einer Religionsgemeinschaft wirt-
schaftliche Ziele verfolgt und den einzelnen mittels 
rücksichtslos eingesetzter psycho- und sozial-tech-
nologischer Methoden einer totalen inneren und 
äußeren Kontrolle unterwirft, um ihn für ihre Zwe-
cke zu instrumentalisieren. Der Absolutheitsan-
spruch sowie die totale Disziplinierung und Unter-
werfung unter die Ziele der Organisation führen zu 
einem Konflikt mit den Dienstpflichten eines Beam-
ten oder eines Arbeitnehmers im öffentlichen 
Dienst. Sie können Zweifel begründen, ob Perso-
nen, die in Beziehungen zu dieser Organisation 
stehen, die Eignung für eine Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst besitzen. 
 
Aus einer Reihe von Festlegungen und dem 
Selbstverständnis der Organisation ergeben sich 
außerdem Anhaltspunkte für Bestrebungen der Or-
ganisation, die gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung gerichtet sind und die unge-
setzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 
verfassungsmäßigen Organe zum Ziel haben. 
 
Um diesen Gefahren wirksam begegnen zu kön-
nen, wird bestimmt: 
 
1. Um dem Dienstherrn die Prüfung zu ermögli-

chen, ob von einem Bewerber erwartet werden 
kann, daß er bei einer Berufung in das Beam-
tenverhältnis seinen Dienstpflichten, insbeson-
dere auch den in Art. 62 bis 64, 66 des Bayeri-
schen Beamtengesetzes (BayBG) festgelegten 
Verpflichtungen, nachkommen wird, und ob er 
die Gewähr der Verfassungstreue im Sinne von 
Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 BayBG bietet, sollen Bewer-
ber nach dem Muster in der Anlage*) befragt 
werden, ob sie in Beziehungen zur Scientology-
Organisation stehen. Bejaht ein Bewerber der-
artige Beziehungen, so kann dies Zweifel an 
seiner Eignung für die Berufung in das Beam-
tenverhältnis (Art. 33 Abs. 2 des Grundgeset-
zes, Art. 12 BayBG) begründen. In einem Ge-
spräch ist – unter Vorhalt von Aussagen und 
Zielsetzungen der Scientology-Organisation – 
dem Bewerber Gelegenheit zu geben, diese 
Zweifel auszuräumen. Distanziert sich der Be-
werber im Gespräch nicht hinreichend und 
glaubhaft von den die Zweifel begründenden 

Zielen und Aussagen, kann eine Einstellung in 
den öffentlichen Dienst nicht erfolgen.  

 
Ist zur Erreichung eines Berufszieles eine Aus-
bildung im öffentlichen Dienst zwingend vorge-
schrieben (Monopolausbildungsverhältnis), so 
ist ihre Ableistung außerhalb eines Beamten-
verhältnisses zu ermöglichen. 
 
Beziehungen zur Scientology-Organisation in 
diesem Sinne sind nicht abhängig von einer for-
mellen Mitgliedschaft, sondern können z. B. 
auch durch die regelmäßige Teilnahme an 
Schulungen der Scientology-Organisation, die 
Arbeit nach den Methoden der Scientology-Or-
ganisation oder durch Unterstützung der Scien-
tology-Organisation in anderer Weise zum Aus-
druck kommen. 

 
2. Wird bekannt, dass ein Beamter in Beziehun-

gen zur Scientology-Organisation steht, ist zu 
prüfen, ob er in diesem Zusammenhang Dienst-
pflichten verletzt hat. Ist dies der Fall, so ist ge-
gen ihn ein Disziplinarverfahren durchzuführen, 
das zur Entfernung aus dem Dienst führen 
kann. 

 
3. Für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen 

Dienst gelten die dargelegten Grundsätze ent-
sprechend. 

 
4. Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und 

sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern 
unterliegenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts wird empfohlen, nach den 
vorstehenden Bestimmungen zu verfahren. Das 
Gleiche gilt für die Empfänger einer institutionel-
len Förderung des Freistaates Bayern im welt-
anschaulichen Bereich. 

 
5. Diese Bekanntmachung tritt am 1. November 

1996 in Kraft. 
 
 
 

Der Bayerische Ministerpräsident 
 

Dr. Edmund Stoiber 

 
*) siehe Fragebogen 


